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Wer hat Anspruch auf die 
Leistungen des BuT für Sport?

Kinder / Jugendliche, deren Familien 

eine der folgenden Leistungen beziehen: 

Arbeitslosengeld II (SGB II), Sozialhilfe (SGB XII), 

Wohngeld und Kinderzuschlag (§ 6b BKGG) oder 

Asylbewerberleistungen (§§ 2 oder 3 AsylbLG)

Weitere Infos erhalten Sie bei 
Ihrer Leistungsstelle oder hier: 
bit.ly/ReinInDenSportverein
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Rein in den Sportverein!Rein in den Sportverein!Rein in den Sportverein!
Mit dem Bildungs- und Teilhabepaket (BMit dem Bildungs- und Teilhabepaket (Buut)t)

Rein in den Sportverein!
Kostenfrei & einfach:



Ill
us

tra
tio

ne
n:

 S
hu

tte
rs

to
ck

 / N
ad

ia
 G

ra
pe

s, 
Sh

ut
te

rs
to

ck
 / G

oo
dS

tu
di

o,
 S

hu
tte

rs
to

ck
 / T

er
aV

ec
to

r, 
Sh

ut
te

rs
to

ck
 / C

ie
np

ie
s D

es
ig

n ,
 N

ou
n 

Pr
oj

ec
t (

7)

In 5 Schritten In 5 Schritten zum Vereinssport:zum Vereinssport:
1.  Ihr Kind hat Anspruch auf BuT-Leistungen

und ist maximal 17 Jahre alt.

2.  Ihr Kind ist oder möchte Mitglied in einem 
Sportverein werden.

3.  Gehen Sie mit der Mitgliedsbescheinigung 
oder dem Mitgliedsvertrag des Sportvereins 
zu Ihrer Leistungsstelle (Jobcenter, Sozialamt, 
Wohngeldstelle oder Landesamt für Flüchtlings-
angelegenheiten). 

4.  Sie erhalten pauschal 15 Euro pro Monat. 
Zusätzlich gibt es für Fahrtkosten und Ausrüstungs-
gegenstände jeweils bis zu 15 Euro pro Monat. 

5.  Sie zahlen den Mitgliedsbeitrag an den 
Sportverein. Ihr Kind hat Spaß an Sport und 
Bewegung und lernt neue Freunde kennen.
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So einfach geht′s …


